
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/11/14 11Os86/89
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 Veröffentlicht am 14.11.1989

Norm

StGB §208

Rechtssatz

Bei Kindern, die sich am Ende der Vorschulperiode und am Beginn eines rapiden körperlichen wie geistig-seelischen

Reifungsprozesses be3nden und daher besonders prägbar sind, ist eine Gefährdung der sittlichen, seelischen oder

gesundheitlichen Entwicklung durch (wahrgenommene) exhibitionistische Vorgänge in der Regel nicht ausgeschlossen.
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